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P 522 

 

Postulat Greter Alain und Mit. über die sozial und ökologisch vorbildliche 

Holzbeschaffung im Kanton Luzern (P 522). Eröffnet am: 03.11.2009  

Finanzdepartement 

 

Antrag Regierungsrat: Erheblicherklärung 

 

Begründung: 

 
Der Postulant beauftragt den Regierungsrat, die Submissionsbestimmungen und Richtlinien 
bei der Holzbeschaffung sowohl für den Hoch- und Innenausbau als auch für das Mobiliar zu 
überarbeiten und zu präzisieren. Die neuen Richtlinien sollen die Beschaffung von sozial und 
ökologisch vorbildlich produzierten Hölzern (2.8. FSC-zertifiziertes Holz) fördern. 
 
Der Kanton Luzern ist Mitglied des Vereins eco-bau, ein Zusammenschluss öffentlicher Bau-
ämter bezüglich Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau. Dadurch verpflichten wir uns, die Vorga-
ben dieses Vereins einzuhalten. Die Bauweise nach eco-bau verursacht von der Herstellung 
bis zum Rückbau eine möglichst geringe Umweltbelastung. Wir halten schon bisher in unse-
ren Ausschreibungsunterlagen die Vorgaben von eco-bau ein. Im Planungsbericht über die 
Immobilienstrategie des Kantons Luzern haben wir in den Grundsätzen zur Ökologie unserer 
Bauten diese Vorgabe festgelegt.  
 
Mit der Einhaltung der Vorgaben von eco-bau kann die Beschaffung von sozial und ökolo-
gisch vorbildlich produzierten Hölzern weitgehend gesichert werden. Diese Vorgaben sehen 
Holz bzw. Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit FSC- (Forest Stewardship Coun-
sil) oder PEFC-Label (Programme for the Endorcement of Forest Certification schemes) vor. 
eco-bau empfiehlt aussereuropäische Hölzer ohne diese Labels oder gleichwertigen Labels 
nicht zu verwenden. Damit erfüllen diese Vorgaben die vom WWF Schweiz proklamierten 
Standards. 
 
Mit den definierten Zielsetzungen im Planungsbericht Immobilienstrategie des Kantons Lu-
zern werden die Forderungen des Postulats über die sozial und ökologisch vorbildliche Holz-
beschaffung im Kanton Luzern bereits erfüllt. In diesem Sinne beantragen wir Ihnen, das 
Postulat erheblich zu erklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luzern, 10.09.2010 / Protokoll-Nr: 975 

 

 


